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Ihr Schreiben vom 12.08.2020  
Fachliche Stellungnahme zum Schutzgut Bodendenkmale     
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
  
im Vorhabenbereich befinden sich geschützte Bodendenkmale, die nach § 1 Abs. 1, § 2 Abs. 2 Nr. 4 , § 3 Abs. 1 
und § 7 Abs. 1 und 2 im Gesetz über den Schutz und die Pflege der Denkmale und Bodendenkmale im Land 
Brandenburg vom 24.Mai 2004 (GVBl Land Brandenburg Nr. 9 vom 24. Mai 2004, S. 215 ff.) unter Schutz stehen 
und zu erhalten sind. Es handelt sich um Bodendenkmal "Mittelalterliche und Neuzeitliche Mühle" Landesliste BD 
Nr. 40759. 
Folgende Punkte sind also zu beachten: 
 

1. Der Bodendenkmalbereich ist nachrichtlich in Erläuterungstext und Planzeichnungen des Vorhabens 
aufzunehmen 
 

2. Alle Veränderungen von Bodennutzungen im Bereich von Bodendenkmalen wie die hier geplanten 
Maßnahmen bedürfen einer Erlaubnis (§ 9 Abs. 1 Nr. 5 BbgDSchG [Totalzerstörung: 9 Abs. 1 Nr. 1 
BbgDSchG ]). Sie ist in der Regel bei der zuständigen Unteren Denkmalschutzbehörde des Kreises zu 
beantragen (§ 19 Abs. 1 BbgDSchG) und wird im Benehmen mit unserer Behörde erteilt (§ 19 Abs. 3 
BbgDSchG). Ferner sind diese Maßnahmen dokumentationspflichtig (§ 9 Abs. 3 und 4 BbgDSchG); 
Erdeingriffe müssen also  archäologisch begleitet und entdeckte Bodendenkmale fachgerecht untersucht 
werden. Für die hier erforderlichen Dokumentationsarbeiten, zu denen die denkmalrechtliche Erlaubnis 
der Unteren Denkmalschutzbehörde Näheres festlegen wird, ist voraussichtlich ein Archäologe bzw. 
eine archäologische Fachfirma zu gewinnen, deren Auswahl das Brandenburgische Landesamt für 
Denkmalpflege und Archäologische Landesmuseum im vorliegenden Falle zustimmen muss. Die Kosten 
für die archäologischen Maßnahmen sind nach § 7 Abs. 3 und 4 BbgDSchG vom Veranlasser der 
Erdeingriffe  im Rahmen des Zumutbaren zu tragen. Ferner ist zu gewährleisten, dass bei Arbeiten im 
Verbau, dieser in Absprache mit dem eingesetzten Archäologen abschnittsweise und so eingebracht 
wird, dass Dokumentationen erfolgen können 
 

3. 3. Die Termine der Erdarbeiten und der beauftragte Archäologe/ die Fachfirma sind mindestens drei 
Wochen vor Beginn der Unteren Denkmalschutzbehörde des Kreises und dem Brandenburgischen 
Landesamt für Denkmalpflege und Archäologischen Landesmuseum anzuzeigen. Schutz- und 
Fachbehörde ist ein Konzept für die Durchführung der archäologischen Maßnahme vorzulegen (§9.4 
BbgDSchG). 
 

4. Bei den Erdarbeiten darüber hinaus unvermutet entdeckte Bodendenkmale (Scherben, Knochen, Stein- 
und Metallgegenstände, Steinsetzungen, Holz, Verfärbungen etc.) sind unverzüglich der Unteren Denk-
malschutzbehörde und dem Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege und Archäologischen 
Landesmuseum anzuzeigen (§ 11 Abs. 1 u. 2 BbgDSchG). Die aufgefundenen Bodendenkmale und die 
Entdeckungsstätte sind mindestens bis zum Ablauf einer Woche nach der Anzeige, auf Verlangen der 
Denkmalschutzbehörde ggf. auch darüber hinaus, in unverändertem Zustand zu erhalten und in 
geeigneter Weise vor Gefahren für die Erhaltung zu schützen (§ 11 Abs. 3 BbgDSchG). 
 

5. Funde sind dem Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege und Archäologischen 
Landesmuseum zu übergeben (§ 11 Abs. 4 und § 12 BbgDSchG) 
 
 

6. Erdarbeiten im Bodendenkmalbereich ohne facharchäologische Begleitung gelten als 
Ordnungswidrigkeit (§ 26 BbgDSchG) 
 

Die Stellungnahme erfolgt in Wahrnehmung der Aufgaben und Befugnisse der Denkmalfachbehörde für 
Bodendenkmale und als Träger öffentlicher Belange gemäß § 17 BbgDSchG. Da bei dem Vorhaben auch 
Belange der Baudenkmalpflege berührt sein können, erhalten Sie aus unserem Hause ggf. eine weitere 
Stellungnahme. 
 
beste Grüße 
thomas Kersting 
 


